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in Bekräftigungdes Rechts aller Staaten der Region, in in Anbetrachtdessen, daß in der Erklärung und dem
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der
Grenzen zu leben, Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden ,

1. bekräftigtdas Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung;

2. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das palästinen-
sische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozessessein
Recht auf Selbstbestimmung bald ausüben wird;

3. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrücklich auf, das palästinensische Volk in seinem Stre-
ben nach Selbstbestimmung auch weiterhin zu unterstützen
und ihm dabei Hilfe zu gewähren.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/115. Internationale Konvention zum Schutz der Rechte Familienangehörigen verabschiedet und zur Unterzeichnung,
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien- zur Ratifikation und zum Beitritt aufgelegt hat,
angehörigen

Die Generalversammlung, dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die mög-

in neuerlicher Bekräftigungder immerwährenden Gültig-
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Men- daran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 51/85 vom
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 12. Dezember 1996 den Generalsekretär ersucht hat, ihr auf
Erklärung der Menschenrechte , den Internationalen Men- ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über den Stand242

schenrechtspakten , dem Internationalen Übereinkommen zur der Konvention vorzulegen,243

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung , dem244

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau und dem Übereinkommen über die Rechte des245

Kindes ,246

eingedenkder im Rahmen der Internationalen Arbeits- oder erniedrigender Behandlungzum Ausdruck;
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern und ihren
Familienangehörigen,

erneut erklärend, daß trotz des Vorhandenseins eines
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur
Gewährleistung der Achtung ihrer Menschenrechte und
Menschenwürde unternommen werden müssen,

im Bewußtseinder Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der
Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in bestimmten
Teilen der Welt gekommen ist,

247

alle Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, den Schutz
der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen zu gewährleisten,

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen
und gefördert werden, die zu größerer Harmonie und mehr
Toleranz zwischen den Wanderarbeitnehmern und der übrigen
Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, führen, damit die in
Teilen zahlreicher Gesellschaften immer häufiger von Ein-
zelpersonen oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer
verübten Akte des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit
beseitigt werden,

unter Hinweisauf ihre Resolution 45/158 vom 18. De-
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer

eingedenkdessen, daß die Staaten in der Erklärung und

lichst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention
zu erwägen,

1. bringt ihre tiefe Besorgnisüber das immer häufigere
Auftreten von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen
gegen Wanderarbeitnehmer in verschiedenen Teilen der Welt
gerichteten Formen von Diskriminierung und unmenschlicher

2. begrüßtes, daß einige Mitgliedstaaten die Interna-
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wander-
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet
oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind;

3. fordert alle Mitgliedstaatenauf, mit Vorrang die
Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention beziehungs-
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt;

4. ersuchtden Generalsekretär, im Rahmen der Welt-
informationskampagne über die Menschenrechte und des
Programms für Beratende Dienste auf dem Gebiet der Men-
schenrechte alle erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur
Werbung für die Konvention zur Verfügung zu stellen;

5. bittetdie Organisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisationen, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um Informationen über die Konvention zu
verbreiten und das Verständnis für sie zu fördern;
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6. nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekre- tionalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen
tärs und ersucht ihn, ihr auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund-248

einen aktualisierten Bericht über den Stand der Konvention freiheiten;
vorzulegen;

7. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen Paktes
dreiundfünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwen- über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des
dung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte
behandeln. zu werden sowie den Fakultativprotokollen zum Internatio-

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/116. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 50/171 vom 22. De-
zember 1995 und Kenntnis nehmend von dem Beschluß
1997/104 der Menschenrechtskommission vom 3. April
1997 ,249

in Anbetrachtdessen, daß die Internationalen Menschen- hungsweise beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu
rechtspakte die ersten allumfassenden und rechtsverbindli- sein;250

chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Men-
schenrechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte den Kern der Internationalen251

Menschenrechtscharta bilden,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs sowie gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Interna-252

über den Stand des Internationalen Paktes über wirtschaftliche,tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte genaue-
soziale und kulturelle Rechte , des Internationalen Paktes stens einhalten;250

über bürgerliche und politische Rechte und der Fakultativ-250

protokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte ,253

unter Hinweisauf den Internationalen Pakt über wirt- nauen Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen und Ver-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Interna- fahren für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 des
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte,
erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grundfreihei- wobei zu berücksichtigen ist, daß die Vertragsstaaten in
ten unteilbar und miteinander verknüpft sind und daß die Notstandssituationen möglichst ausführliche Informationen
Förderung und der Schutz einer Kategorie von Rechten die vorlegen sollen, damit festgestellt werden kann, ob die unter
Staaten niemals der Verpflichtung zur Förderung und zum diesen Umständen ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und
Schutz der anderen Rechte entheben oder davon entbinden angemessen sind;
darf,

in Anerkennungder wichtigen Rolle des Menschenrechts- Geschlecht bei der Anwendung der internationalen Menschen-
ausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale rechtspakte auf innerstaatlicher Ebene, namentlich in den
und kulturelle Rechte bei der Verwirklichung der Interna- nationalen Berichten der Vertragsstaaten, sowie bei der Arbeit
tionalen Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle des Menschenrechtsausschusses und des Ausschusses für
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische wirtschaftliche, soziale undkulturelle Rechte voll berücksich-
Rechte, tigt wird;

1. bekräftigt erneutdie Bedeutung der Internationalen
Menschenrechtspakte als wesentliche Bestandteile derinterna-

2. appelliert nachdrücklichan alle Staaten, soweit nicht

nalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte beizutreten
und die in Artikel 41 des Paktes vorgesehene Erklärung ab-
zugeben;

3. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen zu
unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragsparteien
der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beratende
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Ratifika-
tion der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte bezie-

4. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaaten
ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte

5. betont, daß es wichtig ist, eine Aushöhlung der Men-
schenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflichtungen
zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit der ge-

6. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß der Faktor

7. ermutigtdie Vertragsstaaten zu erwägen, den Umfang
der Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen Menschen-
rechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau und
enggefaßt wie möglich zu formulieren und sicherzustellen, daß
sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertrages nicht
unvereinbar sind oder auf andere Weise im Widerspruch zum
Völkerrecht stehen;

8. ermutigtdie Vertragsstaatenaußerdem, etwaige Vor-
behalte, die sie zu den Bestimmungen der Internationalen

A/52/359.248

Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1997,249

Supplement No. 3 (E/1997/23), Kap. II, Abschnitt B.
Resolution 2200 A (XXI), Anlage.250

Resolution 217 A (III).251

A/52/446.252

Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage und Resolution 44/128, Anlage.253




